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1.	 … FÜR ALLE STEUERZAHLER

Gesetzgebung

Was gibt’s Neues im Steuerrecht?

Kurz vor dem Jahreswechsel hat der Gesetzgeber 
das Jahressteuergesetz 2020 verabschiedet. Es ent-
hält eine Vielzahl steuerrechtlicher Änderungen, 
von denen wir Ihnen die wichtigsten erläutern.

	■ Ehrenamt: Der Übungsleiter-Freibetrag wurde 
ab 2021 von 2.400 € auf 3.000 € und die Ehren-
amtspauschale von 720 € auf 840 € angehoben.

	■ Spenden: Die Grenze für den vereinfachten  
Zuwendungsnachweis (hier reicht der Barein-
zahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung 
eines Kreditinstituts aus) bei Spenden wurde 
für Zuwendungen nach dem 31.12.2019 von 
200 € auf 300 € erhöht. 

	■ Gemeinnützigkeit: Gewinne bzw. Über-
schüsse der steuerpflichtigen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetriebe gemeinnütziger 
Organisationen bleiben körperschaft- und ge-
werbesteuerfrei, wenn deren Einnahmen ein-
schließlich Umsatzsteuer nicht über 45.000  € 
(zuvor: 35.000 €) im Jahr liegen. Auch die Pflicht 
zur zeitnahen Mittelverwendung wurde für 
kleine Körperschaften, die unter dieser Einnah-
mengrenze bleiben, abgeschafft.

	■ Alleinerziehende: Der Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende war bereits durch das Zweite 
Corona-Steuerhilfegesetz für 2020 und 2021 von 
1.908 € jährlich auf 4.008 € für das erste Kind an-
gehoben worden. Diese Regelung wurde entfris-
tet, so dass sich der Höchstbetrag auch ab 2022 
auf 4.008 € jährlich beläuft. Unverändert erhöht 
sich dieser Betrag um 240 € je weiterem Kind.

	■ Steuerhinterziehung: Die Verjährungsfrist bei 
besonders schwerer Steuerhinterziehung wur-
de von zehn Jahren auf 15 Jahre verlängert.

	■ Verlustverrechnung: Für Verluste aus Termin-
geschäften und Kapitalforderungen wurde 2019 
eine Verlustverrechnungsbeschränkung einge-
führt. Danach können etwaige Verluste nur mit 
in künftigen Jahren anfallenden Gewinnen aus 

solchen Geschäften verrechnet werden. Die Re-
gelung ist zwar nicht abgeschafft worden, im-
merhin wurde aber der Höchstbetrag für die 
Verlustverrechnung von 10.000  € auf 20.000  € 
angehoben.

Koalitionsfraktionen

Verlängerte Abgabefristen für  
Steuererklärungen 2019?

Werden die Steuererklärungen für 2019 durch 
Angehörige der steuerberatenden Berufe erstellt, 
soll sich die Abgabefrist auf den 31.08.2021 ver-
längern (regulär: 28.02.2021). Auch Nachzah-
lungszinsen sollen dann entsprechend nicht 
anfallen. Damit wollen die Koalitionsfraktionen 
den Mehrbelastungen der steuerberatenden Be-
rufe während der Corona-Krise Rechnung tragen. 
Der Gesetzentwurf ist bereits an den Finanzaus-
schuss überwiesen worden.

Zuschlagsteuer

Für rund 90 % der Steuerzahler  
ist der „Soli“ Geschichte

Seit Januar 2021 wird kein Solidaritätszuschlag 
mehr erhoben, wenn die zu zahlende Lohn- oder 
Einkommensteuer unter 16.956 € bzw. 33.912  € 
(Einzel-/Zusammenveranlagung) liegt. Oberhalb 
dieser Grenze setzt eine „Milderungszone“ ein: 
Zwischen 16.956 € und 31.528 € Lohn- oder Ein-
kommensteuer erhöht sich der zu zahlende Soli-
daritätszuschlag schrittweise auf 5,5 %. Auf sehr 
hohe Einkommen (oberhalb der neuen Milde-
rungszone) ist der bisherige Solidaritätszuschlag 
unverändert zu entrichten. Zudem wird der Zu-
schlag auf die Körperschaftsteuer von Kapitalge-
sellschaften weiterhin wie bisher erhoben.

Hinweis: Das Bundesfinanzministerium bietet on-
line einen „Soli-Rechner“ an, mit dem Sie Ihre Steu-
erersparnis errechnen können.
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2.	 … FÜR UNTERNEHMER

Flexibilisierung

Investitionsabzugsbeträge können jetzt 
leichter gebildet werden

Durch die Bildung von Investitionsabzugsbeträ-
gen lässt sich künftiges Abschreibungspotential 
aus beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens in Zeiträume vor deren Anschaffung 
verlegen. Zudem sind nach der Anschaffung auch 
Sonderabschreibungen möglich. 

Wer Investitionsabzugsbeträge bilden möchte, 
muss das begünstigte Wirtschaftsgut nach wie vor 
fast ausschließlich (zu mehr als 90 %) betrieblich 
nutzen. Neu ist, dass nun auch längerfristig (für 
mehr als drei Monate) vermietete Wirtschaftsgü-
ter begünstigt sind. Die begünstigten Investitions-
kosten zur Bildung des Investitionsabzugsbetrags 
wurden von 40 % auf 50 % angehoben. Für alle 
Einkunftsarten gilt eine einheitliche Gewinn-
grenze von 200.000 € als Voraussetzung für die In-
anspruchnahme von Investitionsabzugsbeträgen.

Hinweis: Diese Änderungen gehen auf das Jahres-
steuergesetz 2020 zurück. Sie gelten erstmals für In-
vestitionsabzugsbeträge und Sonderabschreibungen, 
die in nach dem 31.12.2019 endenden Wirtschafts-
jahren in Anspruch genommen werden.

Gewerbegefahr

Hohe Hürden für mehrstöckige  
Freiberufler-Personengesellschaften

Eine Personengesellschaft entfaltet nur dann eine 
freiberufliche (und keine gewerbliche) Tätigkeit, 
wenn alle Gesellschafter die Merkmale eines 
freien Berufs erfüllen. Jeder Gesellschafter muss 
hierzu über die persönliche Berufsqualifikation 
verfügen und freiberuflich tätig sein. Die erforder-
liche freiberufliche Tätigkeit ist durch die tatsäch-
lich unmittelbare, persönliche und individuelle 
Arbeitsleistung des Berufsträgers geprägt.

Um freiberufliche Einkünfte annehmen zu kön-
nen, müssen die Berufsträger die mit einem 
übernommenen Auftrag verbundenen Aufgaben 

untereinander aufteilen. Zudem muss jeder den 
ihm zugewiesenen Aufgabenbereich aufgrund 
seiner Sachkenntnis eigenverantwortlich leiten. 
Die freie Berufstätigkeit muss auch dann durch 
die persönliche, qualifizierte Arbeitsleistung des 
Berufsträgers geprägt sein, wenn sich eine Perso-
nengesellschaft (Obergesellschaft) an einer an-
deren Personengesellschaft (Untergesellschaft) 
beteiligt. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass eine 
Unterpersonengesellschaft freiberufliche Ein-
künfte erzielt, wenn 
	■ neben den unmittelbar an ihr beteiligten na-

türlichen Personen alle mittelbar beteiligten 
Gesellschafter der Obergesellschaften über die 
persönliche Berufsqualifikation verfügen und 

	■ in der Unterpersonengesellschaft zumindest in 
geringfügigem Umfang leitend und eigenver-
antwortlich mitarbeiten. 

Keine freiberufliche Tätigkeit einer Unterperso-
nengesellschaft ergibt sich indes bereits daraus, 
dass jeder Obergesellschafter zumindest in einer 
anderen Unterpersonengesellschaft des Perso-
nengesellschaftsverbunds als Freiberufler leitend 
und eigenverantwortlich tätig wird.

3.	 … FÜR GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER

Beteiligungsabwertung

Ist eine Schadenersatzzahlung  
steuerfrei oder steuerpflichtig?

Dividenden und Veräußerungsgewinne, die eine 
Kapitalgesellschaft aus der Beteiligung an einer 
anderen Kapitalgesellschaft erwirtschaftet, sind 
steuerfrei. Die Kehrseite der Medaille ist, dass 
Teilwertabschreibungen auf Beteiligungen und 
Darlehensausfälle ab einer Beteiligung von 25  % 
steuerlich nicht anerkannt werden. 

Das Finanzgericht München hat sich mit der Fra-
ge auseinandergesetzt, wie weit diese Grundsätze 
des deutschen Unternehmensteuerrechts reichen. 
Im Streitfall war einer deutschen GmbH zu ei-
ner Beteiligung (36  %) an einer ausländischen 
Limited (Ltd.) geraten worden. Zu diesem Zweck 
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zahlte die GmbH Eigenkapital in die Ltd. und ge-
währte ihr zusätzlich ein Darlehen. Die Geschäft-
sidee entpuppte sich jedoch als Flop, weshalb die 
GmbH sowohl auf die Beteiligung als auch auf 
das Darlehen eine vollständige Teilwertkorrek-
tur vornahm. Mit dem Ratgeber (auf dessen Hin-
weis hin das Investment erfolgt war) schloss die 
GmbH eine Vergleichsvereinbarung, wonach sie 
300.000 € erhielt. Kurze Zeit später veräußerte die 
GmbH ihre Beteiligung an der Ltd.

Das Finanzamt erkannte den Verlust aus der 
Teilwertabschreibung der Beteiligung und des 
Darlehens nicht an und addierte diesen bei der 
Einkommensermittlung wieder hinzu. Die Klä-
gerin vertrat die Auffassung, dass die Schaden-
ersatzzahlung folglich steuerfrei sein müsse, da 
diese wirtschaftlich eng mit der Beteiligung 
bzw. dem Darlehen zusammenhänge. Diesem 
Argument konnten sich die Richter jedoch nicht 
anschließen. Einen solchen wirtschaftlichen Zu-
sammenhang konnten sie nicht erkennen. Die 
Schadenersatzleistung sei als Ausgleich für den 
Vermögensschaden (verlorenes Kapital) gezahlt 
worden und hänge insbesondere nicht mit der 
(steuerfreien) Veräußerung der Beteiligung zu-
sammen.

Hinweis: Die GmbH hat Revision beim Bundesfi-
nanzhof (BFH) eingelegt. Abzuwarten bleibt, ob der 
BFH die Auffassung bestätigt, dass die Schadener-
satzleistung in voller Höhe als Betriebseinnahme zu 
versteuern ist.

4.	 … FÜR ARBEITGEBER 	
UND ARBEITNEHMER

Krise

Die wichtigsten gesetzlichen  
Neuerungen für Lohnsteuerzahler

Das kurz vor dem Jahreswechsel verabschiedete 
Jahressteuergesetz 2020 enthält zahlreiche Än-
derungen, die für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
relevant sind. Die ersten drei Neuerungen sind Er-
leichterungen, mit denen der Gesetzgeber auf die 
Covid-19-Pandemie reagiert. 

	■ Kurzarbeitergeld: Die Regelung, nach der Ar-
beitgeberzuschüsse zum (Saison-)Kurzarbei-
tergeld steuerfrei bleiben, wurde bis Ende 2021 
verlängert.

	■ Corona-Sonderzahlungen: Vom 01.03.2020 bis 
zum 30.06.2021 aufgrund der Corona-Krise an 
Arbeitnehmer zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn gezahlte Beihilfen und Un-
terstützungen bleiben bis zur Höhe von 1.500 € 
steuerfrei.

Hinweis: Die Fristverlängerung von sechs Mo-
naten führt nicht dazu, dass im ersten Halbjahr 
2021 nochmals 1.500 € steuerfrei – zusätzlich zu 
einem steuerfrei gewährten Betrag von 1.500 € im 
Jahr 2020 – ausgezahlt werden können. Nur der 
Zeitraum für die Gewährung des Betrags wurde 
gestreckt.

	■ Homeoffice-Pauschale: Erfüllt der häusliche 
Arbeitsplatz nicht die Voraussetzungen für den 
Abzug von Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer, sind für 2020 und 2021 pauschal 
5 € für jeden Kalendertag abziehbar, an dem die 
gesamte betriebliche oder berufliche Tätigkeit 
ausschließlich in der häuslichen Wohnung aus-
geübt wird. Der Abzug der Tagespauschale ist 
auf einen Höchstbetrag von 600 € pro Jahr für 
die gesamte betriebliche und berufliche Betäti-
gung begrenzt. Werden verschiedene betriebli-
che oder berufliche Tätigkeiten ausgeübt, sind 
die Tagespauschale von 5 € und der Höchstbe-
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trag von 600 € auf die verschiedenen Betätigun-
gen aufzuteilen.

Hinweis: Der Ansatz der Homeoffice-Pauschale 
wirkt sich bei Arbeitnehmern nur aus, wenn die 
Werbungskosten den Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
von 1.000 € übersteigen.

Mit einer weiteren Gesetzesänderung hat der Ge-
setzgeber die arbeitnehmerfreundliche Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs ausgehebelt. 
Die Steuerfreiheit vieler Arbeitgeberleistungen 
hängt davon ab, ob diese zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. Das 
Zusätzlichkeitserfordernis ist ab 2020 nur noch 
unter folgenden Voraussetzungen erfüllt:

	■  Die Leistung wird nicht auf den Anspruch auf 
Arbeitslohn angerechnet,

	■ der Anspruch auf Arbeitslohn wird nicht zu-
gunsten der Leistung herabgesetzt,

	■ die verwendungs- oder zweckgebundene Leis-
tung wird nicht anstelle einer bereits verein-
barten künftigen Erhöhung des Arbeitslohns 
gewährt und

	■ bei Wegfall der Leistung wird der Arbeitslohn 
nicht erhöht.

Hinweis: Die Freigrenze für Sachbezüge wird erst 
ab dem 01.01.2022 von 44 € auf 50 € erhöht. Bis zu 
diesem Betrag können Arbeitgeber ihren Arbeit-
nehmern monatlich steuerfreie Sachzuwendun-
gen gewähren.

Studium

Auslandssemester kann steuer- 
begünstigte Auswärtstätigkeit sein

In einem vom Bund der Steuerzahler unterstützten 
Musterverfahren hatte eine Studentin nach einer 
abgeschlossenen Ausbildung ein Studium an einer 
inländischen Hochschule aufgenommen. Deren 
Studienordnung schreibt für den Studiengang vor, 
dass Studierende einen Teil des Studiums an einer 
ausländischen Partneruniversität zu absolvieren 
haben. Während des Auslandsstudiums bleiben 

die Studierenden an der inländischen Hochschule 
eingeschrieben. Die Studentin beantragte für die 
Zeit des Auslandsstudiums die Anerkennung der 
dadurch bedingten zusätzlichen Unterkunftskos-
ten und der Verpflegungsmehraufwendungen 
als Werbungskosten.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat ihr recht gegeben. 
Sehe die Studienordnung vor, dass Studierende 
einen Teil des Studiums an einer ausländischen 
Hochschule absolvieren könnten bzw. müssten, 
bleibe die inländische Hochschule steuerlich 
die erste Tätigkeitsstätte. Davon sei auszugehen, 
wenn die/der Studierende der inländischen Hoch-
schule auch für die Zeiten des Auslandsstudiums 
zugeordnet bleibe. Unterkunftskosten und Ver-
pflegungsmehraufwand im Ausland seien daher 
als vorweggenommene Werbungskosten abzieh-
bar, auch wenn keine doppelte Haushaltsführung 
vorliege. Entsprechendes gelte bei Praxissemes-
tern. Aufgrund der Sichtweise des BFH wird den 
Betroffenen die Möglichkeit des Verlustvortrags in 
spätere Kalenderjahre eröffnet.

Hinweis: Von dieser Rechtsprechung profitieren lei-
der nur Studierende, die bereits eine Erstausbildung 
oder ein Erststudium abgeschlossen haben. Auf-
wendungen für die erste Ausbildung oder das Erst-
studium sind dagegen vom Werbungskostenabzug 
ausgeschlossen. Der Aufwand wird hier nur im Rah-
men des Sonderausgabenabzugs berücksichtigt.

5.	 … FÜR HAUSBESITZER

Werbungskosten

Jetzt gibt es drei Varianten der  
verbilligten Wohnungsvermietung

Das Jahressteuergesetz 2020 (JStG 2020) enthält 
eine wichtige Änderung hinsichtlich der verbillig-
ten Wohnungsvermietung: Die bis einschließlich 
2020 geltende 66-%-Grenze ist ab 2021 auf 50  % 
reduziert worden. Zur Vereinfachung trägt diese 
Gesetzesänderung allerdings nicht bei, denn nun 
gibt es drei Möglichkeiten: 

	■ Wer eine Wohnung zu weniger als 50  % der 
ortsüblichen Miete vermietet, muss die Nut-
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zungsüberlassung generell in einen entgeltlich 
und einen unentgeltlich vermieteten Teil auf-
teilen. Dabei können nur die auf den entgeltlich 
vermieteten Teil der Wohnung entfallenden 
Werbungskosten von den Mieteinnahmen ab-
gezogen werden. 

	■ Wer eine Wohnung zur mehr als 50 %, aber we-
niger als 66 % der ortsüblichen Miete vermietet, 
muss sich darauf einstellen, dass geprüft wird, 
ob ein Totalüberschuss zu erzielen ist. Nur 
wenn die Prüfung der Totalüberschussprog-
nose positiv ausfällt, unterstellt das Finanzamt 
für die verbilligte Wohnraumüberlassung die 
Einkünfteerzielungsabsicht, und dem Vermie-
ter ist der volle Werbungskostenabzug eröffnet. 
Fällt die Totalüberschussprognose negativ aus, 
sind die Werbungskosten für den unentgelt-

lich überlassenen Teil nicht von den Mietein-
nahmen abziehbar, weil für den unentgeltlich 
überlassenen Teil keine Einkünfteerzielungs-
absicht besteht.

	■ Wer eine Wohnung oberhalb von 66 % der 
ortsüblichen Miete vermietet, kann seine Wer-
bungskosten ohne weitere Prüfung voll abzie-
hen. An dieser „Vollentgeltlichkeitsgrenze“ hat 
sich durch das JStG 2020 nichts geändert. Hier 
wird die Einkünfteerzielungsabsicht also nach 
wie vor von Gesetzes wegen vermutet und muss 
nicht überprüft werden.

Hinweis: Sprechen Sie uns bitte frühzeitig an, 
falls Sie planen, Ihre Mietverträge über verbillig-
te Wohnraumüberlassungen zu ändern, oder eine 
Totalüberschussprognose wünschen.
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Mit freundlichen Grüßen 

Ratio Treuhandgesellschaft mbH
Steuerberatungsgesellschaft · Landwirtschaftliche Buchstelle

T. Beuck  ·  A. Haß  ·  B. Potratz



KONTAKT

Kiel
Hopfenstraße 67 · 24103 Kiel
Tel. (0431) 66 382-680 · Fax (0431) 66 382-688
E-Mail stb@ratio-kiel.de · www.ratio-kiel.de

Eingetragen im Handelsregister
Amtsgerichts Kiel HRB 1253

Stralsund
Frankenwall 19 a · 18439 Stralsund
Tel. (0 38 31) 61 02-0 · Fax (0 38 31) 61 02-420
E-Mail stb@ratio-hst.de · www.ratio-hst.de

Eingetragen im Handelsregister
Amtsgerichts Stralsund HRB 3168
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